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Farbig dargestellte Festsetzungen entsprechen den Änderungen 

gegenüber der bisherigen Fassung des B-Plans

Teil A - Planzeichnung mit Kennzeichnung der Änderungen

Bebauungsplan Nr. 46/98 für das Gebiet "Ehemaliges HdW-Gelände"
in der Fassung der 1. (vereinfachten) Änderung

Planzeichenerklärung  
 
Art der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
 
   WA   Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 
 
 
Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 
  I, II   Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß 
 
  0,4   Grundflächenzahl (GRZ)   
 
 
Bauweise, Baugrenzen  (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO) 
 
   o    offene Bauweise 
 
    Baugrenze 
 

Baugrenze, geändert 
 
 
Verkehrsflächen  (§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB) 
 
 
  Straßenbegrenzungslinie 
 
     Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung  
  
  Zweckbestimmung 
 
    Verkehrsberuhigter Bereich 
 
 
Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkm alschutz 
(§ 9 Abs. 6 BauGB) 
 
 D   Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen 
 
 
Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB) 
 
 
    Gasleitung, unterirdisch 
 
 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklun g von Natur und  
Landschaft  (§ 9 Abs.1 Nr. 20 u. 25 BauGB)   
 
   Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
   zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 
 
    anzupflanzender Baum 
 
    zu erhaltender Baum 
 
 
    Baum nicht erhaltenswürdig 
 

  
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen 
(siehe textliche Festsetzung Nr.3.2) 
 
 

 
Sonstige Planzeichen 
 
 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
 
 
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen 

 
 
   GGA      Flächen für  Gemeinschaftsgaragen 
 
 
  GA/NA      Flächen für Garagen und Nebenanlagen 
 
 
 
 
Gestaltungsfestsetzungen  (§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 86 BauO M-V) 
 

Firstrichtung des Hauptbaukörpers 
 
   SD        Satteldach 
   WD       Walmdach 
   MD       Mansarddach 
 
 
Darstellung ohne Normcharakter 
 
         vorhandene bauliche Anlagen 
 
        Flurstücksgrenzen 
 
   12/8        Flurstücksnummer 
 
         Angabe von Abständen bzw. Ausmaßen in Metern 
 
Nutzungsschablone 
    
Baugebiet Geschoßzahl 

Grundflächenzahl Bauweise 

Dachform 
 

Teil B  Textliche Festsetzungen  
 
1.   Art der baulichen Nutzung 

Die aufgrund des § 1 (6) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 
Abs. 3 BauNVO sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 
2.   Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundst ücksflächen 
2.1 Die Festsetzung Nr. 2.1. wird wie folgt neu gefasst: 

“Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) darf gemäß § 19 (4) BauNVO durch 
Stellplätze und Zufahrten um höchstens 10 Prozent überschritten werden, wenn die 
Überschreitung durch andere Maßnahmen (z. B. Dachbegrünung von Nebenanlagen, 
geringerer Versiegelungsgrad befestigter Flächen) ausgeglichen wird. Eine 
Überschreitung der GRZ durch andere bauliche Anlagen ist nicht zulässig.“ 
 

2.2 Die Festsetzung Nr. 2.2 wird wie folgt neu gefasst: 
“Garagen und Nebenanlagen sind gemäß § 23 (5) BauNVO außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen nur innerhalb der für diese baulichen Anlagen festgesetzten Flächen 
zulässig, sofern eine derartige Festsetzung auf dem jeweiligen Grundstück bzw. dem zu 
dem Grundstück des Hauptgebäudes gehörenden Flurstück getroffen wurde. Ist 
Letzteres nicht der Fall, können diese Anlagen außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen ausnahmsweise zugelassen werden. Satz 2 gilt entsprechend für 
Stellplätze und ihre Zufahren.  
 

2.3 Die maximale Firsthöhe beträgt 11,00 m und die maximale Traufhöhe 6,00 m. 
 
3.    Grünordnerische Festsetzungen, Maßnahmen zum Schu tz, zur Pflege und Ent-  

wicklung von Natur und Landschaft, gem. § 9 (1) Nr.  20 BauGB  
3.1 Flächen für Stellplätze einschließlich deren Zufahrten und der Zufahrten für Garagen sind 

gem. § 20 (1) Nr. 20 in wasserdurchlässigem Material auszuführen. 
3.2 Auf den Flurstücken mit den Flurstücksnummern 12/16 und 12/2 sind insgesamt 6 

Bäume 
zu pflanzen. 
Bei den neu zu pflanzenden Bäumen kann aus folgenden Arten heimischer mittel- bis 
großkroniger Laubbäume ausgewählt werden: 
Winter- und Sommerlinde 
Spitz- Berg- und Feldahorn 
Stiel- oder Traubeneiche 
Rot- oder Weißbuche 
Gemeine Esche 
Eberesche 
Birke 
Das Pflanzen der Bäume als Ausgleichsmaßnahme auf den Grundstücken im Plangebiet 
soll mit dem tatsächlichen Baubeginn in unmittelbarem Zusammenhang stehen und muß 
innerhalb der nächstmöglichen Pflanzperiode nach Fertigstellung der baulichen Anlagen 
vorgenommen werden. 

 
4.    Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften, ge m. § 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 

  LBauO M-V 
4.1 Zulässig sind verputzte Fassaden; für untergeordnete Bauteile können ebenfalls andere 

  Materialien eingesetzt werden. Als Dachdeckung für die geneigten Dächer sind rote bis  
  rotbraune und dunkeltonige Ziegeleindeckungen zulässig. 
  Solartechnische Anlagen auf den Dächern sind zulässig. 

4.2 Einfriedungen der Grundstücke zur Kastanienallee sind bis zu einer maximalen Höhe von
1,20 m und die der Grundstücke entlang der Useriner Straße bis zu einer maximalen 
Höhe von 1,50 m zulässig. Einfriedungen sind in durchlässiger Gestaltung, möglichst 
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